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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

18.12.2002 

Geschäftszahl 

98/13/0064 

Rechtssatz 

Der Schrifttumsmeinung, die bloße Existenz anderer als der seinerzeit Verlust verursachenden Vermögenswerte 
oder Betriebe bei der aufnehmenden Gesellschaft hindere in der Regel eine Beschränkung ihres 
Verlustvortragsrechtes nach § 1 Abs. 5 Satz 3 StruktVG (Wiesner in FS Stadler, 350) vermag sich der 
Verwaltungsgerichtshof nicht anzuschließen (siehe die zutreffende Kritik dieser Literaturmeinung durch 
Quantschnigg in FS Bauer, 274). Liegt der Zweck der Vorschrift des § 1 Abs. 5 Satz 3 StruktVG nun einmal in 
der Verhinderung einer Umgehung der in § 1 Abs. 5 Satz 2 legcit untersagten Verlustverwertung durch 
Aufnahme einer "Mantelgesellschaft", dann kann dieser Gesetzeszweck nur dadurch erreicht werden, dass 
Sachverhalte nach § 1 Abs. 5 Satz 3 StruktVG fiktiv so behandelt werden, als läge der umgekehrte Fall vor. Ist 
bei einem nach § 1 Abs. 5 Satz 2 StruktVG zu behandelnden Sachverhalt das Recht der aufnehmenden 
Gesellschaft zur Übernahme der Verluste der aufgenommenen Gesellschaft daran gebunden, dass mit dem 
Verschmelzungsvorgang auch die Verlust verursachende Einkunftsquelle auf die aufnehmende Gesellschaft 
übergeht (Hinweis E 18.7.2001, 99/13/0194), dann muss dieses Kriterium gedanklich auch bei einer 
Sachverhaltskonstellation nach § 1 Abs. 5 Satz 3 StruktVG erfüllt sein. 


